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BESCHLOSSEN DURCH DEN STADTRATAM: .2.Q..2...1992. 

Namens des Stadtrates 

Dte-Stadtratspräsidentm- Die Stadtschreiberin 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt 

Bern, den   Die Stadtschreiberin, 

GENEHMIGT DURCH DIE KANT. BAUDIREKTION 

GENEHMIGT gemäss 

Baschluss vom " 

BAUDIREKTION DES KANTONS BERN 

Der Direktor : \ ,V. /f »/ 

UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

Stellung zur baurecht 

liehen Grundordnung 

Soweit Ueberbauungsplan und -Vorschriften 

nichts anderes bestimmen, gilt die bau¬ 

rechtliche Grundordnung der Stadt Bern. 

Art. 2 

Wirkungsbereich 

Die Vorschriften gelten für das im Plan 

umrandete Gebiet. 

Baubereich 

Der Ueberbauungsplan legt einen Baubereich 

für eine Traglufthalle fest. Der Baubereich 

wird durch Feldergrenzen festgelegt. Diese 

gehen den Bestimmungen über die Grenz- und 

Gebäudeabstände vor. 

Art. 4 

Höhe der Baute 

Die Traglufthalle darf die Höhe von 11 m 

ab Tennisplatz nicht übersteigen. 
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